
Schloßplatz 6
65183 Wiesbaden

fraktion@fwg-proauto.de
fraktionsgemeinschaft.fwg-proauto.de

Wiesbaden, den 10.02.2026

Abstimmungsverhalten und Protokollnotiz TO II und TO IV – Fraktion FWG/PRO AUTO

Sehr geehrter Herr Dr. Obermayr,

zur Tagesordnung II stimmen wir bei den folgenden Punkten abweichend ab:

TOP 3: 25-F-63-0094 Prüfung Radschutzstreifen in Dooring-Zonen
 Enthaltung

TOP 5: 25-F-22-0016 Digitale Aufsichtsratsarbeit stadtweit ermöglichen
 Ablehnung

TOP 6: 26-F-63-0004 Sprühnebelanlagen zur Reduzierung von Hitzebelastungen
 Ablehnung

TOP 18: 25-V-04-0014 Gesundheitspolitisches Leitbild der Landeshauptstadt Wiesbaden
 Enthaltung

TOP 33: 25-V-66-0225 Radschnellweg Wiesbaden – Frankfurt (FRM 3) - Weitere 
interkommunale Zusammenarbeit
 Enthaltung

TOP 34: 25-V-66-0227 Stillgelegte Bahntrasse Erbenheim – Einrichtung einer 
Radverkehrsanlage 
 Enthaltung
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TOP 35: 25-V-66-0229 Radschnellverbindung Wiesbaden – Mainz – 1. Bauabschnitt 
Klingholzstraße bis Theodor-Heuss-Ring
 Enthaltung

TOP 40: 26-V-61-0003 Baulandbeschluss
 Enthaltung

Zur Tagesordnung IV stimmen wir bei den folgenden Punkten abweichend ab:

TOP 1: 25-F-16-0011 Abberufung aus dem Aufsichtsrat ESWE Verkehr
 Ablehnung

TOP 3: 25-F-63-0105 Konsequenzen aus dem Revisionsbericht 2025 – DBW-Nr. 1 - 
Geschäftstätigkeit DBW ziehen – Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den 
nichtöffentlichen Beschluss Nr. 0467 der STVV vom 17.12.2025

 Ablehnung
Protokollnotiz: Die Fraktion hält den Widerspruch des Oberbürgermeisters für rechtswidrig. Der 
Oberbürgermeister nimmt zu Unrecht an, dass die Stadtverordnetenversammlung für den bestandenten 
Beschluss unzuständig sei. Die Rechtsauffassung des Oberbürgermeisters beachtet nicht, dass nach § 9 
Abs. 6 der Satzung der ELW Verfügungen über Vermögensgegenstände in Höhe von 50.000, - DM, die 
zum Sondervermögen des Eigenbetriebes gehören, der vorherigen Genehmigung der 
Stadtverordnetenversammlung bedürfen. Der Gegenstandswert von 50.000, - DM ist aufgrund des 
Revisionsberichts deutliche überschritten. Auch ist die Überlassung zu einem zu niedrigen Pachtzins eine 
Vermögensverfügung. 

TOP 4: 25-F-63-0105 Mietpreisbremse bei GWW und GeWeGe vom 01.01.2025 bis 31.12.2026

 Enthaltung

Mit freundlichen Grüßen
Christian Bachmann Andreas Ott
Fraktionsvorsitzender Fraktionsgeschäftsführer


